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Stadtratssitzung vom 5. Juli 2018 Fragestunde F 5/2018

Fragestunde betreffend offentliche Moblierung
Samuel Bihimann (Fraktion SP) vom 3. Juli 2018; Beantwortung

Wortlaut der Fragestunde

Vor zwei Jahren hat die Stadtberner Verkehrs- und Tiefbaudirektorin den Munsterplatz mit sechzehn
roten Stuhlen und einigen Bistrotischen mdblieren lassen. Was dort begann, hat sich auf die ganze Stadt
Bern ausgebreitet.

Ich bitte den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Werden sich die roten Stiihle auch auf die Stadt Thun ausbreiten?
2. Gibt es Projekte in der Stadt Thun, welche die Aneignung des 6ffentlichen Raums durch die Thuner
Bevdlkerung fordern?

Antwort des Gemeinderates
Zu Frage 1: Werden sich die roten Stuhle auch auf die Stadt Thun ausbreiten?

Im Zusammenhang mit der Attraktivierung der Thuner Innenstadt befasst sich die Stadtverwaltung auch
mit Fragen der offentlichen Mdéblierung. Die Thematik ist aktuell.

Zu Frage 2: Gibt es Projekte in der Stadt Thun, welche die Aneignung des dffentlichen Raums
durch die Thuner Bevoélkerung fordern?

Der o6ffentliche Raum steht der Bevdlkerung in der Stadt Thun per definitionem zur Verfiigung. Er muss
von ihr nicht ,angeeignet” werden. Fragen der Aufenthaltsqualitat stellen sich in zahlreichen Projekten
(u.a. im Stadtentwicklungskonzept STEK 2035). Die Aufenthaltsqualitat im 6ffentlichen Raum ist wichtig
fur das Wohlbefinden der Menschen. Die Verdichtung erfordert ein klares Bekenntnis der Stadt Thun zur
Aufwertung des offentlichen Raums. Bei der Nutzung des offentlichen Raums sind verschiedene
Interessen gegeneinander abzuwagen. Der Gemeinderat steht neuen Ideen offen gegentber. Er begriisst
es insbesondere, wenn sich verschiedene Bedurfnistrager generationentibergreifend fir eine lebenswerte
Stadt einsetzen und eigene Ideen und Initiative entwickeln.

Thun, 4. Juli 2018
Fir den Gemeinderat der Stadt Thun

Der Stadtprasident Der Stadtschreiber
Raphael Lanz Bruno Huwyler Miiller
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file://///nfsdata.thun.lan/Thun$/1_P+F/15_FV/157_IDT/02_Projekte/571_GEVER/Vorlagen%20GR%20SR%20für%20Axioma/Sitzungsdatum%20wird%20von%20der%20Stadtkanzlei%20festgelegt%20und%20eingefügt.
Die%20einreichende%20Stelle%20ist%20verantwortlich%20für%20die%20materielle,%20formelle%20und%20sprachliche%20Vollständigkeit%20und%20Richtigkeit%20des%20Berichtes%20sowie%20der%20Beilagen.%20Die%20Stadtkanzlei%20behält%20sich%20aber%20redaktionelle%20Änderungen%20vor.%20Es%20gibt%20immer%20nur%20%20e%20i%20n%20e%20%20Fassung:%20die%20nach%20Einreichung%20bei%20der%20Stadtkanzlei%20abgespeicherte.%20Nach%20der%20Einreichung%20des%20Berichtes%20können%20Änderungen%20nur%20noch%20an%20%20d%20i%20e%20s%20e%20r%20%20Fassung%20erfolgen,%20z.B.%20aufgrund%20eines%20Korrekturauftrages.%20Neue%20Fassungen%20werden%20zurückgewiesen.
Gegenstand%20(Stichwort)
file://///nfsdata.thun.lan/Thun$/1_P+F/15_FV/157_IDT/02_Projekte/571_GEVER/Vorlagen%20GR%20SR%20für%20Axioma/Datum%20des%20GR-Beschlusses%20wird%20von%20der%20Stadtkanzlei%20eingesetzt.

